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VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe   

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 
79/117/EWG1, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a und Absatz 5 sowie 
Artikel 14 Absätze 2 und 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 werden die Verpflichtungen aus dem 
Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (im Folgenden 
das „Übereinkommen“), genehmigt mit Beschluss 2006/507/EG des Rates2 im Namen 
der Gemeinschaft, sowie aus dem Protokoll zum Übereinkommen von 1979 über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente 
organische Schadstoffe, genehmigt mit Beschluss 2004/259/EG des Rates3 im Namen 
der Gemeinschaft, in Unionsrecht umgesetzt. 

(2) Auf der sechsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens 
vom 28. April bis zum 10. Mai 2013 wurde beschlossen, Hexabromcyclododecan (im 
Folgenden „HBCDD“) in Anlage A (Eliminierung) des Übereinkommens 
aufzunehmen. Allerdings wurde die Eliminierung von HBCDD im Rahmen des 
Übereinkommens mit einer spezifischen Ausnahmeregelung, nämlich der Verwendung 
von HBCDD in expandiertem Polystyrol und in extrudiertem Polystyrol in Gebäuden 
und der Herstellung von HBCDD zu diesem Zweck, beschlossen.  

(3) Aufgrund der Änderung des Übereinkommens müssen die Anhänge IV und V der 
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 geändert werden, indem HBCDD unter Angabe der 
jeweiligen Konzentrationsgrenzen in die Anhänge aufgenommen wird, damit 
gewährleistet ist, dass Abfälle, die HBCDD enthalten, im Einklang mit den 

                                                 
1 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 7.  
2 Beschluss 2006/507/EG des Rates vom 14. Oktober 2004 über den Abschluss – im Namen der 

Europäischen Gemeinschaft – des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische 
Schadstoffe (ABl. L 209 vom 31.7.2006, S. 1). 

3 Beschluss 259/2004/EG des Rates vom 19. Februar 2004 über den Abschluss — im Namen der 
Europäischen Gemeinschaft — des Protokolls von 1998 zum Übereinkommen von 1979 über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverschmutzung betreffend persistente organische Schadstoffe 
(ABl. L 81 vom 19.2.2004, S. 35). 
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Bestimmungen des Übereinkommens bewirtschaftet werden. HBCDD sollte in die 
Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 aufgenommen werden.   

(4) Die vorgeschlagenen Konzentrationsgrenzen in den Anhängen IV und V der 
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 wurden nach demselben Verfahren festgesetzt, das für 
die Festsetzung der Grenzen bei früheren Änderungen der Anhänge IV und V 
angewendet wurde4. Die vorgeschlagenen Konzentrationsgrenzen sind am besten 
geeignet, um im Hinblick auf die Zerstörung oder unumkehrbare Umwandlung von 
HBCDD ein hohes Maß an Schutz für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu 
gewährleisten. Zur Berücksichtigung technischer Entwicklungen und insbesondere der 
Überarbeitung der technischen Leitlinien5 des Basler Übereinkommens über die 
Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer 
Entsorgung sollte die Kommission die Konzentrationsgrenzen in Anhang IV innerhalb 
von drei Jahren nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung im 
Hinblick auf eine Senkung des Schwellenwerts überprüfen. 

(5) Damit Unternehmen und zuständige Behörden genügend Zeit haben, um sich auf die 
neuen Anforderungen einzustellen, sollte diese Verordnung erst sechs Monate nach 
dem Tag ihrer Veröffentlichung angewendet werden. 

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des nach Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates6 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 werden gemäß dem Anhang der 
vorliegenden Verordnung geändert.   

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem [Date to be filled in by PO: six months after the date of publication]. 

                                                 
4 Verordnung (EG) Nr. 1195/2006 des Rates vom 18. Juli 2006 zur Änderung von Anhang IV der 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische 
Schadstoffe (ABl. L 217 vom 8.8.2006, S. 1), Verordnung (EG) Nr. 172/2007 des Rates vom 16. 
Februar 2007 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 55 vom 23.2.2007, S. 1), 
Verordnung (EU) Nr. 756/2010 der Kommission vom 24. August 2010 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe 
hinsichtlich der Anhänge IV und V (ABl. L 223 vom 25.8.2010, S. 20) und Verordnung (EU) Nr. 
1342/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich der 
Anhänge IV und V (ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 67). 

5 Beschluss BC-12/3 
6 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 
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